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A. Einleitung

Der Straftatbestand der mittelbaren Falschbeurkundung in § 271 StGB zählt zu
den (Urkunden-)Delikten des Kernstrafrechts. Die Strafnorm hat eine weit über
einhundert Jahre alte Historie und gehört in einigen Bundesländern (wie z. B. in
Hamburg) zu den Prüfungsinhalten des Ersten Juristischen Staatsexamens. Im
Vergleich zu anderen Urkundendelikten, wie zum Beispiel der Urkundenfäl-
schung in § 267 StGB, führt § 271 StGB jedoch ein Schattendasein. Dies betrifft
sowohl die praktische Bedeutung der Strafnorm als auch ihre Beachtung im
rechtswissenschaftlichen Diskurs.

Die geringe praktische Relevanz zeigt sich besonders bei einem Blick auf die
verfügbaren statistischen Daten. Die in der polizeilichen Kriminalstatistik der
letzten Jahre enthaltenen Fallzahlen sind konstant niedrig.1 Die Strafverfolgungs-
statistik des Statistischen Bundesamts zeigt, dass der Tatbestand in der gericht-
lichen Praxis ebenfalls nur selten vorkommt.2 Auch in der Strafrechtswissen-
schaft findet der Tatbestand der mittelbaren Falschbeurkundung bisher wenig Be-
achtung. Neben einer überschaubaren Anzahl älterer Monographien finden sich
nur vereinzelt Aufsätze, die sich überhaupt mit dieser Strafnorm befassen. Diese
betreffen zudem, ebenso wie die wenigen höchstrichterlichen Entscheidungen zu
§ 271 StGB, häufig nur bestimmte Einzelprobleme, etwa aus dem Notar- oder
Aufenthaltsrecht.

Dabei ist dieser Straftatbestand weder praktisch irrelevant noch dogmatisch
vollständig erschlossen. Die mittelbare Falschbeurkundung wirft eine Vielzahl
ungelöster rechtlicher Fragen auf. Dies betrifft sowohl spezifische Einzelpro-
bleme als auch grundlegende Fragen, wie insbesondere die bisher vollkommen
ungeklärte Bestimmtheit der Strafnorm. Gerade die strafrechtlichen Verfahren im
Zusammenhang mit dem sog. „Dieselgate“ haben deutlich vor Augen geführt,

1 Für das Berichtsjahr 2020 sind 2.214 Fälle der mittelbaren Falschbeurkundung ver-
zeichnet, s. Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik für die Bundesrepublik
Deutschland, PKS 2020 Bund – Falltabellen, „T01-Bund-Fälle“. Für das Jahr 2021 sind
es 1.957 Fälle, s. Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik für die Bundesrepu-
blik Deutschland, PKS 2021 Bund – Falltabellen, „T01-Bund-Fälle“. Zum Vergleich:
Für die gleichen Zeiträume sind für die Urkundenfälschung gemäß § 267 StGB jeweils
56.188 (2020) bzw. 59.965 (2021) Fälle registriert.

2 So kam es 2020 zu insgesamt 291 Aburteilungen wegen § 271 StGB, s. Statisti-
sches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 3, 2020, S. 38. Für 2021 sind 205 Aburteilungen
verzeichnet, s. Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 3, 2021, S. 38. In Bezug
auf § 267 (Abs. 1) StGB sind es hingegen 20.364 (2020) bzw. 20.156 (2021) Aburtei-
lungen.



dass § 271 StGB zwingend mehr Beachtung finden muss. Vor diesem Hinter-
grund soll diese Arbeit einen Beitrag zur weiteren dogmatischen Konturierung
des § 271 StGB leisten. Dies wird im Folgenden – sowohl hinsichtlich des prak-
tischen Anlasses für die Untersuchung (I.) als auch in Bezug auf ihren geplanten
Fokus und Gang (II.) – detaillierter ausgeführt.

I. Anlass der Untersuchung

Diese Arbeit hat zum Ziel, die strafrechtliche Bestimmtheit des § 271 StGB zu
untersuchen und hieraus eine neue Perspektive auf die Problemkreise im Zusam-
menhang mit dieser Strafnorm zu entwickeln. Noch bis vor kurzem wäre dieses
Ansinnen wohl als rein akademisches Gedankenspiel betrachtet worden. Ange-
sichts der bereits gemachten Ausführungen zur praktischen Relevanz der mittel-
baren Falschbeurkundung ist dies auch nicht verwunderlich. Die aktuellen straf-
rechtlichen Großverfahren um eine angebliche Abgasmanipulation bei Diesel-
Fahrzeugen ändern dies nun jedoch grundlegend.

1. § 271 StGB im Rahmen des Dieselgate

Die zunächst in den USA und dann in Deutschland bekannt gewordenen Vor-
würfe einer Manipulation von Abgaswerten bei Diesel-Fahrzeugen globaler Auto-
mobilhersteller haben weltweit ein enormes Aufsehen erregt. Diese häufig als
Dieselgate bezeichneten Verfahren beschäftigen nunmehr seit Jahren nicht nur
die Zivil-, sondern mittlerweile auch die Strafgerichtsbarkeit. Aus strafrechtlicher
Sicht geht es dabei insbesondere um Vorwürfe des Betrugs (§ 263 StGB), der
strafbaren Werbung (§ 16 Abs. 1 UWG), der Marktmanipulation (zum Tatzeit-
punkt strafbar gemäß §§ 38 Abs. 1, 2 Nr. 1, 39 Abs. 2 Nr. 11, 20a Abs. 1 S. 1
Nr. 1 WpHG)3 sowie der mittelbaren Falschbeurkundung (§ 271 StGB). Speziell
mit Blick auf § 271 StGB dürfte es sich hierbei um das erste wirtschafts-
strafrechtliche Großverfahren handeln, bei dem es erheblich auf diesen Straftat-
bestand ankommt.

Es ist zwar grundsätzlich nicht ungewöhnlich, dass Fälle mittelbarer Falsch-
beurkundung zusammen mit weiteren Delikten, insb. dem Betrug (§ 263 StGB),
begangen werden.4 Der Umstand, dass § 271 StGB im Rahmen des Dieselgate
relevant ist, ist dennoch bemerkenswert. So handelt es sich bei dieser Strafvor-
schrift gerade nicht um eine „klassische“ Norm des Wirtschaftsstrafrechts wie
z. B. der Betrug (§ 263 StGB) oder die Untreue (§ 266 StGB). Gleichwohl findet
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3 S. hierzu Brand/Hotz, NZG 2017, 976 (976 ff.), die gleichwohl den Tatbestand der
mittelbaren Falschbeurkundung nicht besprechen.

4 Vgl. dazu A/W/H/H/Heinrich, § 30 Rn. 4, 9.



sich § 271 StGB in den Anklageschriften mehrerer Staatsanwaltschaften;5 eine
höchstrichterliche Befassung mit der Vorschrift ist dort wahrscheinlich.

In der bisher veröffentlichten monographischen Literatur zum Dieselgate wird
der Tatbestand der mittelbaren Falschbeurkundung zwar genannt.6 Dies geschieht
allerdings nur sehr oberflächlich. Dabei stellt sich insofern eine Vielzahl unter-
schiedlichster Rechtsprobleme. So wird jedenfalls zu ermitteln sein, wie weit im
KFZ-Zulassungsverfahren die besondere Beweiskraft der verschiedenen Urkun-
dentypen reicht. Dies ist im Detail mit einer Reihe weiterer Folgefragen verbun-
den. Daneben ist zu untersuchen, wie sich der in dieser Konstellation gegebene
Bezug zum Verwaltungsrecht strafrechtlich auswirkt. Zudem ergeben sich ange-
sichts der betroffenen global agierenden Automobilkonzerne Fragen (der Anwen-
dung) des europäischen bzw. ausländischen Rechts.

Viele der Probleme bei § 271 StGB lassen sich auf wenige Grundfragen zu-
rückführen. Diese Grundfragen sind jedoch regelmäßig nicht abschließend unter-
sucht und bieten daher den Anlass für diese Arbeit.

2. § 271 StGB und die Vereinbarkeit mit Art. 103 Abs. 2 GG

Dies gilt insbesondere für die bis dato ungeklärte Vereinbarkeit der mittelbaren
Falschbeurkundung mit dem strafrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz. Mehrfach
wurde von der Rechtsprechung vor dem Hintergrund des Art. 103 Abs. 2 GG
eine restriktive Herangehensweise an die Strafnorm angemahnt.7 Auch in der Li-
teratur finden sich an einigen Stellen Zweifel an der Bestimmtheit des § 271
StGB. Dies betrifft insbesondere Kritik im Zusammenhang mit dem Merkmal der
„besonderen Beweiskraft für und gegen jedermann“. Dieses werde von der
Rechtsprechung durch eine „kaum überschaubare Kasuistik“ ausgefüllt, „die sich
nicht durchweg auf einen einheitlichen Maßstab zurückführen lässt und unter Be-
stimmtheitsgesichtspunkten problematisch“ sei.8 Diese Unsicherheiten machen
den Umgang mit dem Tatbestand der mittelbaren Falschbeurkundung in der Pra-
xis außerordentlich schwer. Das gilt auch für die bisher ungeklärte Frage, ob es
sich bei der mittelbaren Falschbeurkundung um einen Blankett-Straftatbestand
handelt. Allgemein ist der Tatbestand, trotz vereinzelter Bemühungen in der Lite-
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5 So etwa die Staatsanwaltschaften in Braunschweig und München, s. hierzu die
Pressemitteilung der StA Braunschweig v. 15.4.2019 („Anklage im Diesel-Skandal“; ab-
zurufen unter https:/ /tinyurl.com/3jr8wb29, zuletzt abgerufen am 1.04.2022) sowie die
Pressemitteilung der StA München II v. 31.7.2019 („Anklageerhebung gegen Prof. Ru-
pert Stadler und drei weitere Angeschuldigte“; abzurufen unter https:/ /tinyurl.com/
mry3vt84, zuletzt abgerufen am 1.04.2022).

6 So etwa Linne, Dieselgate, S. 162 ff.
7 S. hierzu sowie zum Folgenden auch D. I. 1.
8 AnwK/StGB/Krell, § 271 Rn. 6.


